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Themenstellung 

Im Jahr 1980 fällte das Supreme Court Kaliforniens eine Entscheidung, 
welche nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Europa eine 
lebhafte Diskussion ausgelöst hat. Folgender Sachverhalt war zu beurteilen: 
Das seit 1947 in den USA als Arzneimittel zur Vorbeugung gegen Fehl-
geburten zugelassene synthetisch hergestellte Östrogen Diethylstilbestrol 
(DES) wurde nie patentiert und daher in der Folgezeit von ca. 200 Herstel-
lern produziert. Da das Präparat aller Hersteller chemisch identisch war, 
wurde es von Ärzten häufig nur unter der Gattungsbezeichnung DES ver-
schrieben. Auch wenn das Präparat gerade eines bestimmten Herstellers 
verschrieben worden war, händigten Apotheker teils DES anderer Hersteller 
aus, deren Produkt gerade vorrätig war. Erst nach Jahrzehnten stellte sich 
heraus, dass DES bei den Töchtern der mit DES behandelten Schwangeren 
Unterleibskrebs verursachen kann. An Krebs erkrankte Frauen verlangten 
nun Schadensersatz unter der Behauptung, die Arznei sei nicht hinreichend 
auf Risiken untersucht worden, wobei sie nicht nachweisen konnten, von 
welchem Hersteller das Medikament stammte, das ihre jeweiligen Mütter 
eingenommen hatten. Das California Supreme Court entschied sich für 
keine der beiden in Betracht kommenden Extremlösungen - Schadensersatz 
gänzlich zu versagen, wenn der Produzent des im Einzelfall verwendeten 
Medikaments nicht nachweisbar war, oder aber jedes Unternehmen auf Er-
satz aller Schäden haften zu lassen, welche möglicherweise durch von ihm 
hergestellte Präparate entstanden waren - , sondern wählte einen Mittelweg: 
Jeder Hersteller hafte nur auf einen Teil der entstandenen Schäden. Die 
Haftungsquote entspreche dabei der Wahrscheinlichkeit, dass der einzelne 
Produzent das jeweils verwendete Medikament hergestellt habe, welche im 
Zweifel mit dem Marktanteil anzusetzen sei.1 

Auch in Deutschland haben die DES-Fälle eine Diskussion angeregt, wel-
che unter dem Schlagwort der Haftung für Massenschäden geführt  wird.2 

Dieser Begriff  bezeichnet dabei keinen speziellen rechtlichen Gesichts-

1 Sindell v. Abbott Laboratories, 607 P. 2d. 924 (Cal. 1980). Auch Gerichte an-
derer Bundesstaaten hatten über die DES-Konstellation zu entscheiden und haben 
teils in Anlehnung an das California Supreme Court, teils abweichend entschieden. 
Eine ausführliche Darstellung der US-amerikanischen Judikatur findet sich bei 
K.  Otte,  Marktanteilshaftung 1990, S. 21 ff.,  53 ff.  m.w.N. Auch dem niederländi-
schen Höge Raad lag die DES-Konstellation zur Entscheidung vor, vgl. zu dieser 
Entscheidung Klinge-van  Rooij/Snijder,  EuZW 1993, 569 m.w.N. 
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punkt, sondern das tatsächliche  Phänomen von Schadensereignissen, welche 
eine Vielzahl von Geschädigten in ähnlicher Weise treffen.  Eine zentrale 
rechtliche  Fragestellung besteht darin, inwieweit eine Haftung in Betracht 
komme, obwohl die Geschädigten dem Inanspruchgenommenen nicht nach-
weisen können, gerade er sei für ihre Schäden ursächlich geworden. Positiv-
rechtlicher Anknüpfungspunkt einer Haftung in diesem Fall ist dabei die 
Vorschrift  des § 830 I 2 BGB. 

Diese Arbeit untersucht, inwieweit § 830 I 2 BGB dem Geschädigten 
auch dann zu einem Ersatzanspruch verhilft,  wenn er zur Benennung des 
oder der Verursacher seines Schadens nicht imstande ist, ohne dass gerade 
die besondere Erscheinungsform der Massenschäden Angelpunkt der Be-
trachtung wäre. Vielmehr geht diese Arbeit davon aus, dass ein besonderes 
Haftungsrecht für Massenschäden de lege lata nicht zu rechtfertigen  und 
auch de lege ferenda fragwürdig  ist, da der Begriff  des „Massenschadens" 
nur ein sehr schwammiges Abgrenzungskriterium zwischen den dann ge-
sonderten Haftungsregimen für Singular- und Massenereignissen böte. Je-
denfalls im Ausgangspunkt sollen damit Massenereignisse de lege lata den-
selben Regeln wie solche Schäden unterstellt werden, die nicht unter diesen 
Begriff  gefasst werden. Demnach wird in dieser Arbeit kein spezielles Haf-
tungsrecht für Massenschäden geschaffen,  sondern werden Voraussetzungen 
und Rechtsfolge des § 830 I 2 BGB erörtert, soweit diese für die Anwend-
barkeit bei Massenereignissen problematisch sind. Dabei handelt es sich je-
doch sämtlich um Gesichtspunkte, welche auch für die Behandlung solcher 
Fälle relevant sind, die allgemein nicht als Massenschäden begriffen  wer-
den, mögen auch Massenereignisse die zu erörternden Fragen besonders 
eindringlich aufwerfen. 

Die fraglichen Gesichtspunkte lassen sich besonders gut an der DES-
Konstellation veranschaulichen: 

Zum einen geht es um die Frage, unter welchen Voraussetzungen jemand 
„Beteiligter" i.S.d. § 830 I 2 BGB wird. Dies ist in den DES-Fällen beson-
ders fraglich, da die verschiedenen Unternehmen nichts verbindet als die 
Tatsache, zeitgleich ein chemisch identisches Medikament hergestellt zu ha-
ben. Um hierüber Aufschluss zu gewinnen, ist zunächst grundlegend zu er-
mitteln, welche Stellung und ratio § 830 I 2 BGB im Deliktsrecht einnimmt 
(Kapitel 1). An späterer Stelle wird dann im Einzelnen erörtert, unter wel-

2 Vgl. Bodewig,  AcP 185 (1985), 505, Κ Otte , Marktanteilshaftung 1990, 
S. 88 ff.,  Hünert,  ERPL 1999, 459, Stoll,  Haftungsfolgen  im bürgerlichen Recht 
1993, S. 117 ff.  Der 62. Deutsche Juristentag 1998 behandelte die Frage „Empfeh-
len sich gesetzgeberische Maßnahmen zur rechtlichen Bewältigung der Haftung für 
Massenschäden?, vgl. hierzu das Gutachten v. Bar,  Gutachten A, Verhandlungen des 
DJT Bremen Bd. I 1998 sowie in diesem Zusammenhang Koch,  JZ 1998, 801, 
Braun,  NJW 1998, 2319, Hager/Leonhard,  ZRP 1998, 302. 
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chen Voraussetzungen jemand nach § 830 1 2 BGB einer Schadensersatz-
haftung unterworfen  wird (Kapitel 3). Dabei beschränkt sich die Arbeit auf 
die Anwendung des § 830 I 2 BGB auf die verschuldensabhängigen Tatbe-
stände der §§ 823 ff.  BGB. Nicht Gegenstand dieser Untersuchung ist die 
Frage, ob und inwieweit § 830 I 2 BGB auf Gefährdungshaftungstatbe-
stände anwendbar sei. 

Fragwürdig ist die Anwendbarkeit des § 830 I 2 BGB jedoch nicht nur 
im Hinblick auf das Tatbestandsmerkmal des „Beteiligten", sondern auch 
im Hinblick auf die Rechtsfolge: Haftete jeder Hersteller auf Ersatz für alle 
Schäden, welche durch DES eines nicht zu ermittelnden Produzenten verur-
sacht worden sind, so würde der einzelne Hersteller in der Summe mögli-
cherweise einer Haftung unterworfen,  welche seinen maximal vorstellbaren 
Verursachungsanteil bei weitem überschritte. Zu erörtern ist daher das Ver-
hältnis der Schadenshaftung zur Möglichkeit der Verursachung, zunächst 
grundlegend (Kapitel 2), sodann unter besonderer Berücksichtigung des 
Umstands, dass sich der Gesamtschaden hier auf mehrere Geschädigte ver-
teilt (Kapitel 4). 

In einem Anhang wird erörtert, ob die Vorschrift  des § 830 I 2 BGB als 
Rechtfertigung herangezogen werden kann, generell vom Alles-oder-nichts-
Prinzip des Schadensersatzrechts abzugehen, wie dies von Vertretern der 
Lehre vom beweglichen System der Haftungselemente angenommen wor-
den ist. 


